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Bebauungsplan Golfplatz mit Hotel Straß, Gemarkung und Gemeinde Wackersberg 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum genannten Bebauungsplan nimmt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim als Trä-
ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung. Weitere Hinweise oder Anforderungen 
werden nicht vorgetragen. 

Unter Beachtung der nachfolgenden Stellungnahme bestehen aus wasserwirtschaftli-
cher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung. 

Wir bitten die Gemeinde, uns die schadlose Beseitigung des gesammelten Nieder-
schlagswassers durch Nachweis der Aufnahmefähigkeit des Untergrundes mit einen 
Sickertest zu bestätigen.  

Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens uns eine Ausfertigung des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes als PDF-Dokument zu übermitteln. 

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen erhält eine Kopie des Schreibens. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

Andrea Kröner 
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Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamt Weilheim  

als Träger öffentlicher Belange  

 

Vollzug der Baugesetze; 
Bauleitplanverfahren für: Bebauungsplan Strasserhof Gemeinde Wackersberg 
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1. Schwimmteich 

Es ist ein WR-Verfahren für die Teichanlagen durchzuführen (Entnahme Buchberggraben, 
Einleitung in bestehenden Teich, Überleitung in neue Teichanlage, Ableitung) 

Der Plan ist zu ergänzen um die geplanten Bachläufe und den bestehenden Teich, der 
Schwimmteich ist eindeutig mit entsprechender Schraffur darzustellen.  

Eine Beteiligung des Gesundheitsamtes in Bezug auf die Nutzung als Schwimmteich bei Ein-
leitung von Niederschlagswasser wird empfohlen. 

Vorschlag für Festsetzungen:  

„Für die Teichanlagen mit Zu- und Ableitungen ist ein gesondertes Wasser-
rechtsverfahren durchzuführen.“ 

 

2. Überflutungen durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 

Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen kom-
men.  

Vorschlag für Festsetzungen 

„Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Stark-
regen auf der Straße oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.“ 

„Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende 
Räume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder 
Rückschlagklappen.“ 

„Gebäude, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, sind bis 25 
cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen 
oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.“  

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

„Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen:“  

„Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 
Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorge-
maßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem 
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelhöhe von 
mind. 25 cm über der Fahrbahnoberkante / über Gelände wird empfohlen. Kel-
lerfenster sowie Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkan-
tungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden.“   

„Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.“ 

3. Vorsorgender Bodenschutz 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB die Belange des 
Umweltschutzes und damit auch die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu berücksich-
tigen.  

Vorschläge für Hinweise zum Plan: 

„Die geplante Baumaßnahme umfasst eine Eingriffsfläche von > 3000 m² 
(BBodSchV). Es wird daher dringend empfohlen, in der Planungs- und Ausfüh-
rungsphase eine bodenkundliche Baubegleitung einschließlich Bodenschutz-
konzept gemäß DIN 19639 vorzusehen.“ 

„Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen 
und stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials 
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die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen.“ 

„Der belebte Oberboden und ggf. der kulturfähige Unterboden sind zu schonen, 
getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schüt-
zen und möglichst wieder einer Nutzung zuzuführen.“ 

4. Niederschlagswasser 

Es ist vorgesehen Niederschlagswasser zu versickern sowie in den Schwimmteich einzulei-
ten. Der dazu notwendige Flächenbedarf (Sickerfläche, Vorreinigungsanlagen) ist im Bebau-
ungsplan zu berücksichtigen. 

Vorschlag zur Änderung des Plans:  

Festsetzung der Flächen, die für die Versickerung, Ableitung bzw. Retention von Nieder-
schlagswasser erforderlich sind (entsprechend der Erschließungskonzeption).  

Vorschlag für Festsetzungen 

„Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung 
und deren Tragschichten nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder 
gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, was-
ser- und luftdurchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, was-
sergebundene Decke.“  

„Das auf privaten, befestigten Flächen anfallende geringverschmutzte Nieder-
schlagswasser darf nicht der öffentlichen Kanalisation zugeleitet werden. Dies 
gilt auch für Überläufe von Anlagen zur Regenwassernutzung (bspw. Zisternen) 
und für sonstige nicht schädlich verunreinigte Tag-, Stau-, Quellwässer sowie 
Drän- und Sickerwasser jeder Art.“ 

„Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten Flächen 
muss auf den Baugrundstücken ordnungsgemäß versickert werden. Die Versi-
ckerung soll vorzugsweise breitflächig und über eine mindestens 30 cm mäch-
tige bewachsene Oberbodenzone erfolgen.“ 

Vorschlag für Hinweise zum Plan:  

„Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass 
der Wasserabfluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Ab-
flusshindernissen freizuhalten. Überbauen oder Verfüllen, Anpflanzungen, 
Zäune sowie die Lagerung von Gegenständen, welche den Zu- und Abfluss be-
hindern oder fortgeschwemmt werden können, sind unzulässig. Für die Versi-
ckerung vorgesehene Flächen sind vor Verdichtung zu schützen. Deshalb sind 
die Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser 
Flächen bereits während der Bauzeit nicht zulässig.“  

 

5. Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Beden-
ken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  
 


